
  

Wiedergutmachung durch Richtigstellung

Fehlerhafte Darstellung eines neu erschlossenen
Baugebiets

Eine Lokalzeitung berichtet in einer Serie im April 2004 über familiengerechte
städtebauliche Planung und über Baugebiete im Landkreis, wo „Häuslebauer“ noch
eine Chance haben. Im ersten Beitrag stellt sie eine Gemeinde mit 10.800
Einwohnern vor, deren dringender Bauflächenbedarf jetzt erfüllt werden könne. Zu
dem neu erschlossenen Wohngebiet gebe es zwei Zufahrten. Die Anbindung einer
der beiden Zufahrten an die vorhandene Umgehungsstraße sei geplant. Dem Beitrag
ist ein Auszug aus der Umlegungskarte beigestellt. Die auf dem Lageplan in Gelb
gefassten Grundstücke könnten noch erworben werden. 199,40 Euro pro
Quadratmeter zuzüglich Erschließungskosten würden hierfür verlangt. Ein Leser des
Blattes beklagt sich beim Deutschen Presserat über eine fehlerhafte
Berichterstattung. Die Gemeinde habe nicht 10.800, sondern 11.122 Einwohner. Die
Anbindung der genannten Zufahrt an die Umgehungsstrasse sei nicht geplant,
sondern schon längst erfolgt. Der Grundstückspreis liege nicht mehr bei 199,40 Euro,
sondern nach Neuvermessung und Umlegung etwa bei 280 Euro pro Quadratmeter.
Schließlich wirft der Beschwerdeführer der Zeitung vor, wichtige Fakten der
Bauplanung nicht erwähnt zu haben, darunter die Umwandlung von neun
Reihenhausbauplätzen zu Grundstücken für sechs Doppelhäuser und zwei
Einzelhäuser und die Tatsache, dass ursprünglich 126 Bauplätze und nicht nur 47
zur Verfügung gestanden haben. Die Zeitung veröffentlicht im September 2004 eine
Richtigstellung und teilt dem Presserat mit, dass sie mit dem Leser Kontakt
aufgenommen und die Angelegenheit in beiderseitigem Einverständnis gelöst habe.
(2004)

Die Vorsitzende der Beschwerdekammer 2 kommt in einer Vorprüfung zu dem
Ergebnis, dass die Beschwerde begründet ist, auf eine Maßnahme aber verzichtet
werden kann. Wie die Zeitung in ihrer Richtigstellung einräumt, enthält die
Veröffentlichung verschiedene falsche Aussagen, die eine Verletzung der
Sorgfaltspflicht darstellen. Die Kammervorsitzende sieht den Verstoß gegen Ziffer 2
des Pressekodex aber durch die Richtigstellung wiedergutgemacht. (BK2-92/04)

Aktenzeichen:BK2-92/04
Veröffentlicht am: 01.01.2004
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2);
Entscheidung: begründet, keine Maßnahme 
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